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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.07.2003

Norm

ZPO §530 Abs1 Z7 G4

ZPO §538 Abs1

Rechtssatz

Dem Gericht kommt bei der Prüfung des Wiederaufnahmsgrundes im sogenannten Vorprüfungsverfahren nur ein

eingeschränktes Prüfungsrecht zu. Die Zurückweisung der Klage ist dann gerechtfertigt, wenn sich der geltend

gemachte Wiederaufnahmsgrund überhaupt unter keinen der im Gesetz angeführten Wiederaufnahmsgründe

einordnen lässt oder in keinem rechtlich beachtlichen Zusammenhang mit der angefochtenen Entscheidung steht, der

Wiederaufnahmswerber also auch bei Zutre en der behaupteten Wiederaufnahmsgründe eine Aufhebung oder

Abänderung der Entscheidung nicht erreichen könnte. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das neue

Beweisthema in keinem rechtlich beachtlichen Zusammenhang mit dem wiederaufzunehmenden Verfahren steht.
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Auch
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3 Ob 140/18m
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Auch; Beisatz: Der Umstand, dass in einem anderen Verfahren die Beweise anders gewürdigt und deshalb vom

wiederaufzunehmenden Verfahren abweichende Feststellungen getroffen wurden, kann den

Wiederaufnahmsgrund des § 530 Abs 1 Z 7 ZPO von vornherein nicht verwirklichen. (T1)
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